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Konzeption 

Erziehungsbeistandschaft
Gesetzesgrundlage für die Erziehungsbeistandschaft ist

der § 30 SGB; sie ist eine ambulante Hilfe von Haus Niedersburg.

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, die im


bestehenden System
 verbleiben sollen

Ziel der Maßnahme:
Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung von 


Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des 


sozialen Umfeldes zu unterstützen und in 


Verbindung zur Familie ihre Eigenverantwortung 


fördern

Aufnahmekriterien: 
-
Bereitschaft des Kindes oder des Jugendlichen 



und der Erziehungsberechtigten zur Maßnahme

· die Maßnahme orientiert sich an den Bedürfnissen



und Schwierigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen


-
Erziehungsbeistandschaft ist keine intensive Einzel​-betreuung, sondern hat eher beratenden Charakter

Erstgespräch:
Ort des Erstgespräches ist je nach Absprache das 


Büro der Beraterin/des Beraters oder die Familie.


Teilnehmer sind das Jugendamt, BeraterIn, Kind 


oder Jugendlicher, Familie.


Das Gespräch dient der klaren Auftragsklärung und 


Zielformulierung.

Erstes Hilfeplangespräch:
Das Hilfeplangespräch findet




frühestens nach sechs Wochen,




spätestens nach drei Monaten statt.

Elternarbeit:
Beratende Funktion

Betreuungszeitraum:
individuell festzulegen

Abrechnungsmodus:
Fachleistungsstunde 60,40 Euro


je nach Einzelfall im wöchentlichen


Stundenumfang festzulegen
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